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~t~'V XII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖST~RREICH 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zl. 68.198-13/70 

Parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 
Pet e r und Genossen, betreffend 
beabsichtigte Ausstattung der Exekutivbeamten 
mit Visitenkarten. 

d~4 IA.S. 

zu 2ar IJ· 
fräß. aRl. 31. JuU 1970 

A n fra g e b e a n t w or tun g 

In Beantwortung der Von den'Herren Abgeordneten 

Pet e r und Genossen am 9. Juli 1970 eingebrachten 

Anfrage Nr. 239/J-NR/70, betreffend die beabsichtigte 

Ausstattung der Exekutivbeamten mit Visitenkarten, beehre 

ich ~ich mitzuteilen: 

Zu Frage 1.): "WerdenSie die beabsichtigte Ausstattung '. 

der Exekutivbea~ten mit Visitenkarten 

einer nochmaligen Prüfung .unterziehen 

lassen ?" . 

Das Bundesministerium für Inneres ist ständig bemüht, 

dem Wunsche·der Bevölkerung zur ausreichenden Kennzeichnung 

von .Exekuti vbeamt~:m und zur Ermöglichun'g der Feststellung 

ihrer Identität nachzukoIDffien. Aus dies~m Grunde wird die­

ses Problem im Bundesministerium fUr Inneres einer ständigen 

Überprüfung unterzogen • 

. . Zu Frage 2.); "Werden Sie die Einführung von Dienstmarken 

in Erwägung ziehen ?" 

Die Einführung von Dienstabzeichen fUr Sicherheits­

wachebeamte bzw. die Verpflichtun~ zum offenen Tragen der­

selben wird vom Bundesministerium für Inneres. derzeit nicht 

in Erwägung gezogen. 

Zu Frage 3.): 11 Im Falle der Verneinun[ der Frage 2): 
aus welchen Gründen ?" 

,_,,_. Dienstabzeichen wurden in der Zweiten Repuhlik im 
Jahrel945 Ub~r Verlan[~n der da~aliEen ~~satzungsm~chte 
nur für die Sicherheits,achein Wien eingeführt. Diese .Dienst-

134/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



abzeichen zeigten das Wiener Stadtwappen und waren 

mit einer Dienstnumm~r versehen. 

Im Jahre 1946 wurde auch in Wr:Neustad~fUr die 
: • 'j , ~ • 

Sicherheitswache ein Dienstabzeichen, allerdings 

ohhe Dienstnummer, eingeführt. 

Bei' allen übrigen 12 Bundespolizeibehörden stand,' 

ebenso wie bei der Bundesgendarmeri~, Zollwacbeund 

~ustizwache, seit 1945 kein D{enstabzeichen mit Dienst~ 
nummer der gegenständlichen Art in Verwendung, ohne 

daß sich daraus nennenswerte Schwierigkeiten ergeben 
hätten. 

Deshalb, und um die gegeben~ Situation zu verein­

heitlichen, wurde im Jahre 1963 auch fUr Wipn und 

Wr.Neustadt die Abschaffung des Dienstabzeichens der 

Sicherheitswache verfügt. . " 

Mitbestimmend hiefUr waren auch verschiedene 

negative Erfahrungen: Wiede;rhol t wurde Sicherbei ts­
wabhebeamten dasDiens~abzeichen von Gewal~tätern 

heruntergerissen, was nicht nur zu dessen Verlust,sondern 

auch zu Beschädigungen der Uniform fUhrte. B~i AbhandBn­

kommen des DienstabzeicheDsmußte auch.ein allfälliger' 

Mißbrauch desselben befUrchtetwerden. 
BeschwerdefUhrungen allf Grund der Dienstnumrner des 

Dienstabzeichens hatten auch den Nachteil, daß derbe~ , 

troffene Beamte of't erst nach Wochen. zu~iner Recht­

fertigungüber ein Vorkommnis'verhalti:3nwerden müßte, 

welches ihm üb~rbaupt nicht als Beschwerdesituation~·in 
. ' . 

dris Bewußtsein getreten war •. BeiBeschwe~denauf Grund 

seiner Leg~.timierung ist ~er.Beamte dagegen i-nder 

Lage, sich das Vorkommnis fUr den zu erwart~ndenBe­

schwerdefall einzuprägen und si6hauch sein~rseits durch· 

Feststellung ~on Zeugen u.dgl. abzusi~hern. 
Weitere Unzukömmlichkeiten ergaben sich, wenn die 

Dienstnummer vom BeschwerdefUhrer unrichtigabgel~sen 

worden war. 

Aus all den vorerwähnten GrUnden ist a~rih die 
Personalvertretung de~ Sibherh~itswachebeamten strikte' 
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gegen dieWiedereinfUhrung eines Dienstabzeichens mit 

Dienstnummer. 

2 f 1,fa 1j),p. 

(fit/fit/i[ 
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